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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6332301 
 
Gebietsname: Landschaftsbestandteil "Kröttental" 
 
Größe: 18 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Oberfranken 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1059 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1065 Euphydryas aurinia Skabiosen-Scheckenfalter 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung des Landschaftsbestandteils „Kröttental“, eines Wiesentals mit 
vielfältigen Biotopstrukturen, insbesondere extensiven Mähwiesen, Feuchtwiesen, 
Hochstaudenfluren, Hecken und Feuchtwaldbereichen. Erhalt ggf. Wiederherstellung des 
Lebensraums seltener und geschützter Tier- und Pflanzenarten, u. a. des Dunklen und des Hellen 
Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Erhalt der weitgehenden Unzerschnittenheit des Gebiets. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe, insbesondere der höchstens gelegentlich gemähten Bestände unter Wahrung 
ihrer Verbundfunktion für Saumarten wie für die beiden Wiesenknopf-Ameisenbläulinge. Erhalt 
einer nur mit wenigen Gehölzen durchsetzten Ausprägung zum Erhalt des Offenlandcharakters. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in den unterschiedlichen Ausprägungen (vor allem trocken bis feucht). 
Erhalt ggf. Wiederherstellung der Wiesen in ihren nutzungs- und pflegegeprägten 
Ausbildungsformen bzw. ihrer nährstoffarmen Standorte mit ihrer typischen Vegetation. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung der spezifischen Habitatelemente für charakteristische Tier- und 
Pflanzenarten. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit ihrer standortheimischen Baumarten-
Zusammensetzung und naturnahen Bestands- und Altersstruktur. Erhalt ausreichend 
störungsfreier Auwaldbereiche sowie typischer Elemente der Alters- und Zerfallsphase, 
insbesondere von ausreichend Totholz und Biotopbäumen. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines 
weitgehend ungestörten Wasserregimes. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings und 
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings einschließlich der Bestände des Großen 
Wiesenknopfs und der Wirtsameisenvorkommen, auch als Wiederbesiedlungsquellen für den 
Individuenaustausch mit benachbarten Populationen. Erhalt der nutzungs- und pflegegeprägten 
Ausbildungen von Feuchtbiotopen, Wiesen, Hochstaudenfluren und Saumstrukturen in einer an 
den Entwicklungsrhythmus der Arten angepassten Weise. Erhalt ausreichender 
Vernetzungsstrukturen, beispielsweise von Gräben mit Saumstrukturen zur Gewährleistung des 
Habitatverbunds. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Skabiosen-Scheckenfalters. Erhalt des 
Habitatverbunds durch Aufrechterhaltung von Vernetzungsstrukturen, insbesondere durch Erhalt 
der nährstoffarmen Feucht- und Trockenbiotope als Schmetterlingshabitate. Erhalt der nutzungs- 
und pflegegeprägten Ausbildungsformen und Gewährleistung ausreichend großer, ungemähter 
Randstreifen und Saumbereiche mit Vorkommen des Gewöhnlichen Teufelsabbisses sowie der 
Tauben-Skabiose als Raupenfutterpflanzen. Erhalt der dauerhaften gehölzfreien Ausprägung der 
Lebensräume. 

 


